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an Stelle des Kaufmanns Gustav Lindner zu Weimar, bisherigen Haupt-

agenten derselben, der Kaufmann Wilhelm Stöckert daselbst zum Haupt-
agenten für das Großherzogthum ernannt worden ist, wird unter Bezugnahme

auf die Ministerial-Bekanntmachung vom 29. Mai 1885 (Regierungs-Blatt

Seite 60) hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Weimar, den 18. Jannar 1886.

Großherzoglich Sichsisches Staats-Ministerium,
Departement des Aeußern und Innern.

Für den Departements-Chef:
Dr. Schomburg.

(10) V. In Gemäßheit des § 19 des Reichsgesetzes vom 13. Juni 1873

über die Kriegsleistungen (Reichsgesetz-Blatt S. 129) werden die Durchschnitts-

preise, nach welchen in der Zeit vom 1. April 1886 bis zum 1. April 1887

im Falle einer Mobilmachung die Vergütung etwaiger Landlieferungen für die

Kriegsmagazine zu erfolgen hat, nachstehend zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Festgestellte Vergütungssätze für 100 Kilogramm.
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Weimar, den 20. Jannar 1886.

Großherzoglich Sächsisches Staats-Ministerium,
Departement des Aeußern und Innern.

Für den Departements-Chef:
Dr. Schomburg.


	[10] Ministerial-Bekanntmachung, die Vergütungssätze der Landlieferungen an die Kriegsmagazine im Falle einer Mobilmachung auf die Zeit vom 1. April 1886 bis dahin 1887 betreffend.

